
Kennzeichnung als Risikoüberschwemmungsgebiet 
und als Fläche mit stark schwankenden bzw. hohen 
Grundwasserständen gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 und  
Abs. 4a BauGB 

Der Geltungsbereich des Plangebietes wird als Risiko-
überschwemmungsgebiet (Gebiet, das bei Versagen eines 
Deiches überschwemmt wird) und als Fläche gekennzeich-
net, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrun-
gen gegen äußere Einwirkungen oder bei der besondere 
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten er-
forderllich sind (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4a BauGB). 

Im gekennzeichneten Bereich ist potenziell mit einer Über-
schwemmung sowie mit schwankenden bzw. hohen 
Grundwasserständen zu rechnen. 


